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Governance in Genossenschaften
BEST PRACTICES UND VERANTWORTUNG In der breiten Öffentlichkeit wird 
Corporate Governance respektive deren Fehlen vor allem bei Skandalen in  grossen 
Aktiengesellschaften wahrgenommen. In den Unternehmen steht sie seit einiger 
Zeit auch bei KMU auf der Traktandenliste. Auch in Genossenschaften ist eine 
wirksame und transparente Führung und Kontrolle wichtig. Verantwortlich dafür 
ist die Verwaltung. 
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G enossenschaften sind wie Aktien-
gesellschaften körperschaftlich 
strukturierte juristische Perso-
nen. Daneben unterscheiden sie 

sich jedoch in wesentlichen Punkten von 
der Aktiengesellschaft. Ihr Hauptzweck ist 
die Förderung und Sicherung der 
wirtschaftlichen Interessen der 
Mitglieder mittels Selbsthilfe. 
Nach dem Prinzip der offenen 
Tür steht die Mitgliedschaft 
grundsätzlich jedem offen, 
und es gilt das Kopfstimm-
recht. Genossenschaften 
verfügen über kein festes 
Grundkapital. Ihre zwin-
genden Organe sind die 
Generalversammlung, die 
Verwaltung und gegebenen-
falls die Revisionsstelle.

CORPORATE GOVERNANCE
Corporate Governance steht für eine 
transparente und nachvollziehbare Orga-
nisation, Führung und Kontrolle, für die 
Definition und Einhaltung von Regeln, Pro-
zessen und Kompetenzen sowie für die Ver-
teilung von Entscheidbefugnissen und Ver-
antwortlichkeiten (Checks and Balances). 
Sie ist auch in Genossenschaften wichtig für 
die nachhaltige Sicherstellung des unter-
nehmerischen Erfolgs.

Die für börsenkotierte Aktiengesell-
schaften geschaffenen Grundsätze und 
Tools lassen sich mutatis mutandis auch auf 
Genossenschaften in Statuten, Reglemen-
ten und weiteren Dokumenten adaptieren 
und im Praxisalltag umsetzen. Kernpunkte 
sind dabei Zusammensetzung, Organisa-
tion, Zusammenarbeit und Entschädigung 
der Verwaltung und der Geschäftsführung, 

Informationsfluss und Kommunikation 
(inkl. Umgang mit Interessenkonflikten), 
Compliance, Risikomanagement, Umgang 
mit Genossenschaftern und Stakeholdern. 
Für die Corporate – oder Cooperative – 
Governance ist in letzter Konsequenz die 

Verwaltung verantwortlich. 

AUfGABEN DER VERWAlTUNG
Das Genossenschaftsrecht 

verzichtet auf eine Auf-
zählung unentziehbarer 
und undelegierbarer Auf-
gaben der Verwaltung. 
Die  Verwaltung muss die 
Geschäfte der Genossen-
schaft mit aller Sorgfalt 
leiten. Darunter fallen ins-

besondere die Förderung 
der genossenschaftlichen 

Aufgabe, die Vorbereitung und 
Einberufung der Generalver-

sammlung sowie die Ausführung 
ihrer Beschlüsse und die Aufsicht über 
die mit der Geschäftsführung und Vertre-
tung betrauten Personen. Bei begründeter 
Besorgnis der Überschuldung muss die Ver-
waltung sofort eine Zwischenbilanz zu Ver-
äusserungswerten erstellen und bei einem 
Kapitalverlust den Richter benachrichtigen 
(Konkurs anmelden). Zusammengefasst 
hat die Verwaltung folgende Aufgabe: die 
sorgfältige Oberleitung, Organisation und 
finanzielle Führung der Genossenschaft 
unter Einhaltung von Gesetz und Statu-
ten. Die Statuten können der Verwaltung 
zusätzliche Aufgaben zuteilen.

HAfTUNG DER VERWAlTUNG
Für die Verwaltung gelten besondere Vor-
schriften bezüglich genossenschaftlicher 

Verantwortlichkeit. Grundsätzlich haften 
die Mitglieder der Verwaltung einer Genos-
senschaft solidarisch für die absichtliche 
oder fahrlässige Verletzung ihrer (Sorg-
falts-)pflichten. Insbesondere Pflichtwidrig-
keiten in der Oberleitung, der Organisation 
oder der finanziellen Führung sowie pflicht-
widrige Verletzungen der Sorgfalts- und 
Treuepflicht oder von Gesetz und Statuten 
können zur Haftung führen. Daneben kann 
die Verletzung spezialgesetzlicher Bestim-
mungen (z.B. ausservertragliche Haftung, 
Sozialversicherungs- oder Strafrecht) zu 
einer Haftung führen.

Hingegen sieht das Genossenschafts-
recht keine Gründerhaftung, keine Pros-
pekthaftung und ausser im Fall von 
Pflichtverletzungen bei Überschuldung 
keine Haftung gegenüber Genossenschaf-
tern und Gläubigern vor. Bei Kredit- und 
konzessionierten Versicherungsgenos-
senschaften greifen die strengeren Regeln 
des Aktienrechts. 
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